
Satzung

Zur Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil

Arneburg

Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1

Aufgrund von §34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der

Bekanntmachung Vom 3. November 2017 (BGBl. IS. 3634) i.V.m: §8 des

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt hat der Stadtrat

der Stadt Arneburg am , mit Beschluss-Nr. 22/ /22 folgende Satzung

beschlossen:

§1 Gegenstand

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Arneburg, im Bereich

Birnenweg/ Mittelweg/ Staffelder Straße in Arneburg werden festgelegt.

§2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen dieses im Zusammenhang bebauten Ortsteils Arneburg, im Bereich

Birnenweg/ Mittelweg/ Staffelder Straße in Arneburg sind im Lageplan vom

14.03.2022 dargestellt. Dieser ist Bestandteil der Satzung.

§3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach den Vorgaben der

Hauptsatzung im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ in Kraft.

Arneburg, ……………….

Riedinger

Bürgermeister (Siegel)

Hinweis nach §8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes

Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Nach §8 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA gelten Satzungen, die unter Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,

wenn:



1. die Ausfertigung der Satzung nicht fehlerhaft erfolgt ist;

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach §65 Abs. 3 KVG LSA wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, kann auch

nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend

machen.

Riedinger

Bürgermeister Siegel


